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INHALT DES AMTSBLATTES

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Wahlleiterin der Gemeinde Schorfheide

Übergang eines Sitzes im Ortsbeirat Groß Schönebeck

Herr René Devrient wurde am 26. Mai 2019 über den 
Wahlvorschlag der SPD als Ortsbeiratsmitglied in den 
Ortsbeirat Groß Schönebeck gewählt. Herr Devrient 
hat gegenüber der Wahlleiterin schriftlich erklärt, dass 
er zum 01.06.2022 sein Mandat als Mitglied des 
Ortsbeirates niederlegt.

Gemäß § 60 Abs. 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes wird der unbesetzte Sitz durch 
die in der Reihenfolge nächste Ersatzperson des 
Wahlvorschlages besetzt.

Entsprechend dem Wahlergebnis vom 26. Mai 2019 

ist Herr Uwe Natschke nächste Ersatzperson des 
Wahlvorschlages der SPD.

Herr Uwe Natschke hat das Mandat angenommen 
und erwirbt mit Wirkung vom 8. Juni 2022 die 
Mitgliedschaft im Ortsbeirat Groß Schönebeck.

Schorfheide, 09.06.2022

Kathrin Greger
Wahlleiterin
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Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Öffentlicher Teil

Beschaffung von Feuerwehreinsatzbekleidung
Vorlage: OA/0217/22
Beschluss: 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Schorfheide be-
schließt, den Auftrag für die Beschaffung von 
Feuerwehreinsatzbekleidung (60 Stück) zu einem 
Preis von 83.181,00 € brutto an die Firma BTL 
Brandschutztechnik GmbH Leipzig zu vergeben. 

Der Beschluss Nr. OA/0217/22 wurde mit 8 Ja-
Stimmen einstimmig gefasst.

Auftragserteilung Los 8 - Dämm- und Putzarbeiten 
Finowfurt, Hauptstraße 116
Vorlage: BA/0219/22
Beschluss: 

Der Hauptausschuss beschließt, den Auftrag für das 
Los 8 - Dämm- und Putzarbeiten für das Objekt 
Hauptstraße 116 in Finowfurt an folgende Firma zu er-
teilen: Construktivbau Pawel Dittrich, Ganzhornweg 3, 
14089 Berlin; Auftragswert: 189.020,62 € (brutto). 

Der Beschluss Nr. BA/0219/22 wurde mit 8 Ja-
Stimmen einstimmig gefasst.

Nichtöffentlicher Teil

Grundstücksangelegenheit
Verkauf einer Teilfläche in der Flur 8 der 
Gemarkung Finowfurt
Vorlage: BA/0192/21
Beschluss: 

Der Hauptausschuss beschließt den Verkauf einer 
noch zu vermessenen Teilfläche von ca. 109 m² aus 
dem Flurstück 728 der Flur 8 in der Gemarkung 
Finowfurt. Alle mit dem Grundstücksgeschäft anfallen-
den Kosten, einschließlich Vermessung und 
Fortführung, trägt der Käufer. 

Der Beschluss BA/0192/21 wurde mit 6 Ja-
Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung 
mehrheitlich gefasst.

Grundstücksangelegenheit
Verkauf eines Grundstücks in der Flur 11 
der Gemarkung Finowfurt
Vorlage: BA/0193/21
Beschluss: 

Der Hauptausschuss beschließt den Verkauf einer 
Teilfläche von ca. 200 m² aus dem Flurstück 540 der 
Flur 11 in der Gemarkung Finowfurt. Alle mit dem 
Grundstücksgeschäft anfallenden Kosten tragen die 
Käufer. 

Der Beschluss Nr. BA/0193/21 wurde mit 4 Ja-
Stimmen und 4 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Grundstücksangelegenheit
Flächentausch in der Gemarkung Klandorf, Flur 4
Vorlage: BA/0214/22
Beschluss: 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Schorfheide be-
schließt einen Flächentausch in der Gemarkung 
Klandorf, Flur 4.

Der Beschluss Nr. BA/0214/22 wurde mit 5 Ja-
Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Ausschließungs-
grund nach §§ 22 BbgKVerf. mehrheitlich gefasst.

Grundstücksangelegenheit
Ankauf von drei Flurstücken in der Flur 3 
der Gemarkung Klandorf
Vorlage: BA/0215/22
Beschluss: 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Schorfheide be-
schließt den Ankauf der Flurstücke 21; 22 und 23 der 
Flur 3 in der Gemarkung Klandorf mit einer Größe von 
5.597 m²; 1.592 m² und 6.822 m². Die Gemeinde trägt 
alle mit dem Grundstücksgeschäft anfallenden Kosten. 

Der Beschluss Nr. BA/0215/22 wurde mit 8 Ja-
Stimmen einstimmig gefasst.

Wilhelm Westerkamp
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der
21. Sitzung des Hauptausschusses vom 11.05.2022
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Öffentliche Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes "Schnelle Havel"

Der Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel" 
führt vom 01. August 2022 bis 28. Februar 2023 die 
planmäßigen Unterhaltungsarbeiten an den Gewäs-
sern II. Ordnung durch. In wasserwirtschaftlichen 
Bedarfsfällen, zur Sicherung des Wasserabflusses, 
kann die Gewässerunterhaltung auch außerhalb die-
ser Zeit erfolgen. Im Sinne der Regelung des § 41 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) kündigen wir die 
Durchführung der Unterhaltungsarbeiten und die da-
mit verbundene vorübergehende Benutzung der 
Anliegergrundstücke an.

Gemäß § 41 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhauhalts (WHG) und § 84 des Brandenbur-
gischen Wassergesetzes (BbgWG), haben die 
Eigentümer, Anlieger und Hinterlieger sowie Nutzungs-
berechtigten der Gewässer zu dulden, dass die Unter-
haltungspflichtigen oder deren Beauftragte die Grund-
stücke betreten, befahren, vorübergehend benutzen, 
das Räumgut ablegen und auf den Grundstücken ein-
ebnen.

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grund-
flächeneigentümer und -nutzer, die Uferbereiche als 
Gewässerrandstreifen so zu bewirtschaften, dass die 
Gewässerunterhaltung und -entwicklung nicht beein-
trächtigt wird!
Zuwiderhandlungen schließen einen Schadenersatz-
anspruch nach § 41 Abs. 4 WHG in Verbindung mit § 
254 BGB aus.
Die Breite der Gewässerrandstreifen beträgt bei 

Gewässern II. Ordnung 5,0 Meter von der Böschungs-
oberkante landeinwärts.

In Vorbereitung dieser Unterhaltungsmaßnahmen bit-
ten wir alle Anlieger, die freie Zufahrt zum Gewässer 
zu gewähren, indem z.B. Durchfahrten geöffnet und 
ortsveränderliche Koppelzäune, Hochsitze etc. aus 
dem Gewässerrandstreifen herausgesetzt werden.

Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune oder 
Gehölzpflanzungen) in und an Gewässern oder dem 
vorgenannten Uferbereich ist durch die untere 
Wasserbehörde des betreffenden Landkreises geneh-
migungspflichtig.

Unabhängig davon müssen Anlagen, die durch die 
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung beschädigt 
werden könnten (Grenzsteine, Rohrleitungs- oder 
Dräneinläufe u. ä.) mit einem Pfahl, mindestens 1,50 
Meter über Geländeoberkante, gekennzeichnet wer-
den.

Zur Beantwortung von Fragen oder Abstimmungen im 
Zusammenhang mit der angezeigten Gewässer-
unterhaltung wenden Sie sich bitte an den Wasser- 
und Bodenverband „Schnelle Havel", Mittelstraße 12, 
16559 Liebenwalde.

gez. Frodl 
Geschäftsführer
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Ihre Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung Schorfheide
Nichtamtlicher Teil


